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Beschlussvorlage der Verwaltung Diese Vorlage  
Nachtragsvorlage  ersetzt die Ursprungsvorlage. 
  ergänzt die Ursprungsvorlage. 
 
Gremium Sitzung am Beratung 

Rat der Stadt Bielefeld 23.09.2010 öffentlich 
 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

"Wir fördern Integration!" - Integrationskonzept für Bielefeld 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund hat für die Stadt Bielefeld, die sich als 
weltoffene, tolerante und als Stadt der Vielfalt mit all ihren Facetten bekennt, eine 
herausragende Bedeutung. Integration gehört zu den strategischen Zielen Bielefelds. 

 
Das Bielefelder Konzept `Wir fördern Integration! – Integrationskonzept für Bielefeld´ wird als 
Grundlage der künftigen kommunalen Integrationspolitik, -förderung und –arbeit 
verabschiedet.  
 
Mit dem Konzept  stellt sich die Stadt Bielefeld der Frage, wie Integration als langwieriger 
Aushandlungsprozess so gestaltet werden kann, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner der 
Stadt perspektivisch am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben 
gleichberechtigt teilhaben können. Es beschreibt die grundlegenden Rahmenbedingungen für 
einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang zwischen Menschen ohne und mit 
Migrationshintergrund auf der Basis des Grundgesetzes (GG) der Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerf NRW). 
 
Das Konzept ist für die Stadt Bielefeld 
 
- „Querschnittskonzept“ und Orientierungs- und Handlungsrahmen für  Integrationsförderung 

und –arbeit als eine (gesamt-)gesellschaftliche und politische Aufgabe, bei der Menschen 
mit Migrationshintergrund, Aufnahmegesellschaft und Politik ihre unterschiedlichen 
Beiträge zu leisten haben.  

 
- verbindlicher Rahmen für kommunalpolitische Handlungsansätze, die in einem 

fortlaufenden Prozess von Zielformulierung, Maßnahmeplanung und Controlling erarbeitet 
und weiterentwickelt werden. 

 
- Grundlage für die Fortsetzung und Weiterentwicklung des Dialogs mit Akteurinnen bzw. 

Akteuren außerhalb der Verwaltung und für Strukturen für deren Beteiligung. 
 
- Handlungsinstrument zur Begleitung, Unterstützung und Umsetzung im Konzept 

verankerter Maßnahmen zur Integrationsförderung und –arbeit in kooperativer Vernetzung 
aller Beteiligten und für die künftigen Ziele und Grundsätze der Steuerung. 

 



  
2. Die Stadt Bielefeld begrüßt und verabschiedet das Leitbild `Bielefeld – Zusammenleben in 

Vielfalt´ für die Bielefelder Integrationspolitik, -förderung und –arbeit als Orientierungsrahmen 
für die Ziele und das Handeln sowie für ein grundlegendes Verständnis von Integration
(Anlage 1). 
 

3.   Im Rahmen des Leitbilds (s. Ziff. 2) bekennt sich die Stadt Bielefeld zu integrationspolitischen 
Zielen und Aufgaben (vgl. Anlage 2 zum Beschlussvorschlag). 

 
4.   Die Stadt Bielefeld befürwortet die Beachtung und Umsetzung der Handlungsfeld bezogenen 

Zielsetzungen und Maßnahmevorschläge des Integrationskonzepts. Vorrangig sind zunächst 
die Ziele und Maßnahmevorschläge gem. Anlage 3 zum Beschlussvorschlag zu 
berücksichtigen und umzusetzen.  

 
 
5. Bei der Umsetzung des Integrationskonzeptes sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen:
 

- Auflistung der kommunalen Handlungskompetenzen bei den von der Verwaltung 
vorgeschlagenen, priorisierten Maßnahmen. 

- Benennung von Maßnahmen, die kurzfristig umsetzbar sind. 
- Weitergehende Konkretisierung der vorgeschlagenen, priorisierten integrationspolitischen 

Zielsetzungen und Oberziele aus der Sicht der Verwaltung (insbesonders hinsichtlich ihrer 
Praktikabilität). 

- Übersicht über Maßnahmevorschläge und/oder Projekte, die bereits mit einer städtischen 
Förderung – mit welchem Umfang –  umgesetzt werden. 

 
6.   Für die Umsetzung des Integrationskonzeptes liegt die kommunalpolitische    
      Zuständigkeit  beim Haupt- und Beteiligungsausschuss. 
 
 
Begründung: 
 

Der Integrationsrat hat in seiner Sitzung am 14.09. 2010 die Beschlussvorlage der Verwaltung um 
die Punkte 5 und 6 ergänzt und einstimmig beschlossen. Der Haupt- und Beteiligungsausschuss 
hat in der Sitzung am 16.09.2010 der Empfehlung des Integrationsrates einstimmig zugestimmt. 
 
 
Oberbürgermeister Wenn die Begründung länger als drei 

Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 



 
 
 


